
Stadt Plauen 

Der Oberbürgermeister 
Drucksachen Nr. : 471/2012 

 
Datum: 23.01.2012 

 

 

Verwaltungsvorlage 

 
Geschäftsbereich Oberbürgermeister 

Fachbereich Finanzverwaltung 

 

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat Termin Tagesord- 

nungsart 

TOP Abstimmungsergebnis 

Ja         Nein       Enth. 
Finanzausschuss 16.02.2012 öffentlich   

Stadtrat 28.02.2012 öffentlich   

 

 

 
Inhalt Änderung des § 6 Abs. 2 Vergnügungssteuersatzung 

 

 

 
Grundlage: 

 

 

 

 

§§ 2, 7 Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)  

Beraten und 

abgestimmt: 

 

 

 

Bereichsjurist Herr Tillmann 

Beschlüsse die 

aufzuheben bzw. 

zu ändern sind: 

 

 

Beschluss Nr. 21/06-2 vom 24.05.2006 

 

Verantwortlich für 

Durchführung: 

 

 

 

Geschäftsbereich OB, FB Finanzverwaltung  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt, § 6 Abs. 2 Satz 3 der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Plauen 

vom 30.05.2006 (MittBl.-PL S.9) zuletzt geändert durch Satzung vom 29.01.2010 (MittBl.-PL S.9) zu 

streichen (Anlage 1). 

 

 

 

 

 

 

  



Sachverhalt: 
 

Die Änderung dient der Rechtssicherheit und der Klarstellung. Bereits aus §§ 168 Satz 1 AO in Verbindung mit 

§ 3 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. d SächsKAG ergibt sich ohne Weiteres, dass die mit Satz 1 und Satz 2 unserer 

Vergnügungssteuersatzung vorgeschriebene Selbstberechnung und Steueranmeldung einer Steuerfestsetzung 

unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich steht. Die zu streichende Bestimmung könnte dahin missverstanden 

werden, dass die Anmeldung entgegen den genannten Rechtsbestimmungen und entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 

unserer Vergnügungssteuersatzung nur dann als Steuerfestsetzung gelte, wenn sie für einen gewissen - in der 

Satzung nicht bestimmten - Zeitraum unbeanstandet geblieben sei. Mit einem solchen Verständnis könnten die 

erklärten Anmeldungen als Festsetzungen rechtlich in Frage gestellt werden. 

 

 

 

Anlagen 

Anlage 1 – Änderungssatzung  

Anlage 2 – Gegenüberstellung 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen  ja    nein 

 
Gesamtkosten 

Maßnahme  

EUR 

jährliche 

Folgekosten 

EUR 

Finanzierung Abstimmung mit 

der Kämmerei 

  

 

 

 

 nein 

Eigenanteil 

EUR 

Objektbezogene 

Einnahmen  

     EUR 

 

 

 ist erfolgt 

 

 ist nicht erforderlich,  

da Haushaltsmittel im 

Haushaltsjahr zur 

Verfügung stehen 

 

Veranschlagung 
im VmH im VwH nein ja, mit EUR Haushaltsstelle 

 20  20    

  

 

 

Beratungsergebnis: 
 
Gremium          Sitzung am   TOP 

Einstimmig 

 

 

 

Mit Stimmen- 

mehrheit 

 

 

Ja Nein Enthaltung Laut Beschluss- 

vorschlag 

 

 

Abweichender Beschluss 

(Ergänzungsblatt) 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

_______________ 

Ralf Oberdorfer  
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